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Allgemeine Vertragsbedingungen 2009-2010
Das Programm EF Internationale Sprachschulen 
ist für Personen ab 16 Jahren geeignet. Falls 
dieses Alter nicht auf Sie zutrifft, empfiehlt Ihnen 
das EF Büro gerne ein geeignetes Programm.

Die nachfolgenden Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen regeln die Rechtsbeziehungen 
zwischen EF Sprach schulen (“EF”) und Ihnen 
(“Teilnehmer”).

1. Vertragsabschluss
Mit Erhalt der schriftlichen Bestätigung durch 
EF kommt der Vertrag zwischen Ihnen und EF 
zustande. Der Inhalt des Vertrages ergibt sich 
aus den Allgemeinen Vertragsbedingungen, dem 
Bestätigungsschreiben von EF und aus unserem 
Prospekt.

2. Preise und Zahlungsbedingungen
Preise: Die Preise für unsere Leistungen sind aus 
dem aktuellen Prospekt ersichtlich. Falls nicht 
ausdrücklich anders erwähnt, verstehen sich unsere 
Preise pro Person in Schweizer Franken. Es sind je-
weils die zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Preise 
verbindlich. Der Preis ist wie folgt zu entrichten: 
- Anmeldegebühr CHF 195.- 
- Rücktrittsversicherung CHF 95.-
- 10% des Gesamtprogrammpreises
innert zehn Tagen nach Erhalt der Rechnung. Der 
Restbetrag ist spätestens 30 Tage vor Kursbeginn 
zur Zahlung fällig. Ein Maximum von CHF 500.- 
kann mittels gängigen Kreditkarten bezahlt wer-
den (bei Bezahlung eines höheren Betrages mit 
Kreditkarte wird ein Zuschlag von 3% verrechnet). 
Treffen die geschuldeten Teilzahlungen nicht 
rechtzeitig bei EF ein, kann EF ohne weiteres vom 
Vertrag zurücktreten, die Leistungen verweigern und 
die Annullationsgebühr (Art. 6) in Anspruch nehmen.

3. Unterkunft
Die Unterkunft ist gemäss den Angaben auf den 
Kursortseiten in den Kurspreisen enthalten. In allen 
Ländern steht die Unterkunft einen Tag vor Kurs-
beginn bis einen Tag nach Kursende zur Verfügung. 

4. Unterricht
Im Kurspreis enthalten ist der Unterricht in 40 
Minuten Lektionen an einer Sprachschule im 
Gastland, sowie Bücher für obligatorische Schul-
fächer, Einstufungstest und Informationsmaterial. An 
offiziellen Fest- und Feiertagen im Gastland findet 
kein Unterricht statt. Ausfallende Stunden werden 
nicht kompensiert und es erfolgt keine Rückerstat-
tung. An einigen EF Schulen kann der Unterricht 
auch am Wochenende stattfinden, in diesem Fall 
haben die Studenten zwei freie Tage unter der 
Woche (Mo.-Fr.).

5. Nicht im Kurspreis inbegriffen
Nicht im Kurspreis enthalten sind: Hin- und Rück-
flug, Flughafentaxen, Flughafentransfer, Anmelde-
gebühr, Umbuchungsgebühren, Rücktrittsver-
sicherung (Art. 11), kombinierte Kranken- und 
Reiseversicherung (Art. 10), Taschengeld, 
Visakosten, Gebühren für Schulaktivitäten, Freizeit-
gestaltung, Zusatznächte, weitere Versicherungen, 
Examens- und Prüfungsgebühren.

6. Rücktritt vor Abreise
Die Kurspreise setzen sich zusammen aus den 
Unter richtskosten (50%) und den Organisations- 
und Unter kunftskosten (50%). Die Unterrichtskosten 
werden in vollem Umfang zurückerstattet, wenn Sie 
vor Abreise vom Vertrag zurücktreten. Die Organisa-
tions- und Unterkunftskosten werden wie folgt 
zurückerstattet: 
- Erfolgt der Rücktritt 45 Tage oder mehr 
vor Reiseantritt, erstattet Ihnen EF 100% der 
Organisations- und Unterkunftskosten zurück. 
- Erfolgt der Rücktritt 45 bis 7 Tage vor Abreise, 
beansprucht EF 40% der Organisations- und 
Unterkunftskosten, bis zu einem Maximum von  
CHF 1250.-, für alle Schulen in den USA  bis zu 
einem Maximum von CHF 450.-.
- Erfolgt der Rücktritt 7 bis 0 Tage vor Abreise, 
beansprucht EF 75% der Organisations- und 
Unterkunftskosten, bis zu einem Maximum von  
CHF 3000.-.
Müssen Sie vor Antritt der Reise vom Vertrag 
zurücktreten, haben Sie dies mittels schriftlicher 
Anzeige mitzuteilen. Nicht zurückerstattet werden 
die Anmeldegebühr und die Rücktrittsversicherung. 
Eine Rücktrittsversicherung für Krankheit und Unfall 
ist obligatorisch. Diese kann über EF abgeschlossen 
werden (Art. 10).
Im Falle der Aussprechung eines Sicherheitshinwei-
ses für ein bestimmtes Land durch das EDA räumt 
EF dem Kunden eine kostenlose Umbuchung des 
Termines des Sprachkurses oder die Änderung der 
Destination ein. Eine Stornierung erfolgt nach den 
oben genannten Bedingungen.

7. Programmänderungen bzw. Rücktritt nach 
Kursbeginn
Eine nachträgliche Verlängerung des Kurses 
sowie der Unterkunft ist in vielen Fällen möglich. 

EF gibt hierfür im Voraus aber keine Zusicherung 
ab. In jedem Fall ist eine neue Vereinbarung 
zwischen Ihnen und EF erforderlich. Wird eine 
Programmänderung vereinbart, stellt EF die zusätzli-
chen Kurs- sowie Unter kunftskosten in Rechnung. 
Ein vorzeitiger Austritt aus dem Kurs muss dem 
Schulsekretariat und EF mindestens vier volle 
Schulwochen vor dem geplanten Austrittstermin 
schriftlich mitgeteilt werden. Eine vollumfängliche 
Kosten rückerstattung erfolgt pro rata nur für 
die Zeitabschnitte, welche über die vierwöchige 
Kündigungsfrist hinausgehen. Die Rückerstattung 
erfolgt durch EF in der Schweiz in Schweizer 
Franken innert 30 Tagen nach Ablauf der 4-wöchi-
gen Kündigungsfrist.
Sollten Sie den Kurs aus irgendeinem Grund ver-
spätet an treten oder Unterrichtstage ausfallen las-
sen, sind die vollen Unterrichts-, Organisations- und 
Transportkosten geschul det und es erfolgt keine 
Rückerstattung durch EF. Im Falle eines Vertrags-
rücktritts bzw. Programm  ab  bruchs durch EF gilt 
Ziffer 18. der Allgemeinen Vertragsbedingungen.

8. Umbuchungsgebühren
Bei allfälligen Umbuchungen Ihrerseits, wie 
Änderungen des Kursortes, des Kursbeginns, des 
Kursendes (Ver kürzungen), der Kursart oder der 
Unterkunft stellt EF eine Ge bühr von CHF 90.- in 
Rechnung.

9. Gratisflug
Für Intensiv- und Examenskurse ab 12 Wochen in 
den USA und Kanada offeriert EF einen Gratisflug 
(Hin- und Rückflug ab/bis Schweizer Flughafen) bis 
maximal CHF 1,000.-. Die von EF übernommenen 
Flugkosten werden vollumfänglich dem Teilnehmer 
belastet, wenn die Kursart gewechselt wird oder der 
Sprachaufenthalt durch frühzeitigen Abbruch weni-
ger als 12 Wochen Gesamtdauer aufweist. 

10. Kombinierte Kranken- und Reiseversicherung
Alle Kursteilnehmer sind haftpflicht-, unfall- und 
krankenversicherungspflichtig. EF hat mit einer 
internationalen Versicherungsgesellschaft eine gün-
stige Prämie für EF Studenten ausgearbeitet. Diese 
deckt für den gesamten Aufenthalt durch Unfall 
oder Krankheit auftretende Kosten sowie eventuelle 
Schäden an Gepäck und persönlichen Gegenstän-
den durch Verlust und Diebstahl ab. EF schliesst 
für Sie ein solches Versicherungspaket gemäss den 
nachfolgenden Preisen ab:
- Europa: CHF 65.- für die ersten 2 Wochen 
  (CHF 15.- für jede zusätzliche Woche)
- ausserhalb Europas (Australien nur bis 12 
Wochen): CHF 90.- für die ersten 2 Wochen 
(CHF 25.- für jede zusätzliche Woche)
- Australien ab 12 Wochen: CHF 70.- für die 
ersten 2 Wochen (CHF 20.- für jede zusätzliche 
Woche)
Sollten Sie mit diesem Vertragsabschluss nicht 
einverstanden sein, ersuchen wir Sie, uns die der 
Bestätigung beigelegte Verzichtserklärung unter-
schrieben zurückzusenden.
Alle EF Studenten, die einen Sprachkurs von mehr 
als 12 Wochen in Sydney, Perth und Brisbane bele-
gen, müssen die von den australischen Behörden 
vorgeschriebene Medibank-Versicherung abschlies-
sen. Informationen erhalten Sie im EF Büro.

11. Rücktrittsversicherung
Die obligatorische Rücktrittsversicherung zum 
Preis von CHF 95.- deckt die Annullationskosten 
vor Abflug im Falle von Krankheit oder Unfall des 
Kursteilnehmers oder im ernsthaften Krankheitsfall 
eines direkten Familienmitgliedes. In jedem Fall ist 
die Vorlage eines ärztlichen Attests erforderlich. 
EF gewährt Ihnen alle geleisteten Zahlungen mit 
Ausnahme der Versicherungsprämie und der 
Anmeldegebühr zurück. Die Flugkosten sind von 
dieser Versicherung ausgeschlossen.

12. Examens- und Arbeitsantrittsversicherung
Für den Fall, dass Sie vor Ihrer Abreise unvorherges-
ehen einen neuen Arbeitsplatz antreten können 
oder Aufnahme- oder Abschlussprüfungsresultate 
einer Schule den Sprachaufenthalt nicht möglich 
machen, können Sie eine entsprechende 
Rücktrittsversicherung für CHF 120.- abschliessen. 
Ein entsprechender Nachweis ist nötig, damit mit 
Ausnahme der Anmeldegebühr, den Flugkosten, der 
Rücktritts- sowie der Examens- und Arbeitsantritts-
versicherung die Kurskosten zurückerstattet werden.

13. Visa
Ein Visum ist oft Bedingung, um einen Sprachkurs in 
den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Ecuador, 
Costa Rica und China zu besuchen. EF hilft bei der 
Visaeinholung und stellt die wichtigsten Unterlagen 
bereit. Es ist aber die alleinige Verantwortung des 
Teilnehmers, alle notwendingen Formalitäten zu 
erfüllen. Die Visaeinholung braucht Zeit und kann 
mehrere Wochen beanspruchen.

14. Disziplin
Die Teilnehmer sind angehalten, die länderspezifi-
schen Gesetzmässigkeiten der jeweiligen Kursorte 

zu respektieren. EF kann für Vorkommnisse und 
Unterlassungen seitens der Teilnehmer nicht verant-
wortlich gemacht werden.

15. Transferservice
Teilnehmer können auf der Hinreise einen Transfer 
buchen, d.h. Sie werden am Flughafen abgeholt 
und zu Ihrer Unterkunft gebracht. Die Kosten für den 
Transfer finden Sie auf den jeweiligen Kursortseiten. 
Dieser Transfer ist nur für die Hinreise gültig.

16. Prospektänderung
EF behält sich das Recht vor, Angaben in den 
Prospekten sowie in anderen Informations-
broschüren zu ändern.

17. Sprachlevels
EF bietet 6 verschiedene Sprachlevels gemäss dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen an. 
Jeder Student legt nach Ankunft an der Schule 
einen Einstufungstest ab, nach welchem er in 
einen Sprachlevel eingeteilt wird. Bei weniger als 
5 eingeteilten Studenten pro Sprachlevel, behält 
sich EF das Recht vor, Studenten in verschiedenen 
Sprachlevels zusammenzulegen.

18. Wesentliche Vertragsänderungen
Preisänderungen: EF muss sich das Recht vor-
behalten, in Aus nahmefällen die vereinbarten 
Preise nach Vertrags ab schluss zu ändern. Dies 
kann namentlich in folgenden Fällen notwendig 
werden: Änderungen von Gebühren, öffentlichen 
Abgaben, Steuern oder Wechselkursänderungen. 
Alle Prei se basieren auf den Wechselkursen vom 
29. Mai 2009. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 
10% des ursprünglich vereinbarten Preises, haben 
Sie das Recht, innert 7 Tagen nach Mitteilung 
der Preiserhöhung vom Vertrag zu rückzutreten 
und die Rechte gem. Art. 10 Abs. 3 des 
Pauschalreisegesetzes auszuüben.

Programmänderungen: EF ist berechtigt, das vere-
inbarte Pro gramm in zwingenden Fällen zu ändern 
oder abzu sagen. Bei einer Absage oder einer wes-
entlichen Programmänderung kön nen Sie innert 14 
Tagen nach Mitteilung der Änderung vom Vertrag 
zurücktreten und die Rechte gem. Art. 10 Abs. 3 
des Pauschalreisegesetzes ausüben.
Ist EF gezwungen, das vereinbarte Pro gramm 
wegen Ereignissen höherer Gewalt, Streik, krieger-
ischen Ereignissen, Terror oder behördlicher Mass-
nahmen abzusagen oder das Programm wesentlich 
zu än dern, bieten wir Ihnen nach Möglichkeit ein 
gleichwertiges Ersatzprogramm. Weitere Ansprüche 
uns gegenüber, insbesondere Preisrücker stattungen 
oder Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlos-
sen.

19. Vorzeitiger Abbruch durch EF
EF hat das Recht, sofort vom Vertrag zurückzutreten 
und den Aufenthalt unverzüglich abzubrechen, wenn 
in schwer wie gender Weise gegen die Schulordnung 
verstossen wurde oder wenn eine Weiterführung 
des Aufenthaltes aus an deren Gründen unzumutbar 
ist. Alle anfallenden Kosten bei frühzeitiger Rückreise 
gehen zu Lasten des Teilnehmers. Es erfolgt keine 
Kostenrückerstattung.

20. Öffentliche Bestimmungen, 
Einreisevorschriften
Der Teilnehmer ist für die Einhaltung der jew-
eils gültigen Pass-, Visa-, Devisen-, Zoll- und 
Impfbestimmungen selbst verantwortlich. EF 
schliesst jede Haftung für hieraus entstehende 
Umtriebe und Mehrkosten aus.

21. Beanstandungen
Zeitpunkt der Beanstandung: Sollte der Aufenthalt 
nicht den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen 
oder sollten Unregelmässigkeiten auftreten, sind Sie 
verpflichtet, dem Schulsekretariat und EF unver-
züglich schriftlich Anzeige zu erstatten. Im Unterlas-
sungsfall entfällt eine Haftung von EF. Folgen der 
Beanstandung: Im Fal le einer gerechtfertigten 
Beanstandung und sofern es sich nicht um einen 
geringfügigen Mangel handelt, wird EF versuchen, 
innert angemessener Frist Abhilfe zu leisten. Sorgen 
Sie selbst für Abhilfe, tun Sie dies auf eigene Kosten 
und Gefahr.

22. Haftung
Allgemeines: EF haftet bei Beanstandungen, die 
rechtzeitig vorgebracht wurden und die durch EF 
nicht innert ange messener Frist behoben werden  
konnten. 
Personen schäden: Für Personenschäden, Tod, 
Körper verletzung und Erkrankung als Folge von 
Nichterfüllung des Vertrages haftet EF (falls EF ein 
Verschulden trifft).
Sach- und Vermögensschäden: Für Sach- und 
Vermögensschäden aus der Nichterfüllung oder 
nicht gehörigen Erfüllung haftet EF im Falle 
eines Verschuldens bis maximal den zweifachen 
Programmpreis. Weitere Ansprüche, insbesondere 
Haftung für Folgeschäden, sind ausgeschlossen. 
Weitere Haftungsbeschränkungen: Enthalten inter-

nationale Abkommen Haftungsbeschränkungen, so 
kann sich EF bei Schadenereignissen aus Nichterfül-
lung oder nicht gehöriger Erfüllung auf diese 
berufen. EF haftet nicht, wenn die Nichterfüllung 
oder nicht gehörige Erfüllung des Vertrages auf 
Versäumnisse Ihrerseits, auf Fehler von an der 
Vertragserfüllung nicht beteiligten Dritten oder auf 
Ereignisse höherer Gewalt zurückzuführen sind. Mit 
Bezug auf Gastfamilien und Schulen haftet EF im 
oben erwähnten Umfang nur wegen unsorgfältiger 
Auswahl oder Instruktion.

23. Lernerfolgsgarantie
Die Lernerfolgsgarantie bezieht sich auf 
mind. 8-wöchige Kurse für Anfänger und 
mind. 12-wöchige Kurse für die Mittel- und 
Fortgeschrittenenstufe der Internationalen 
Sprachschulen. Sollten die Teilnehmer dieser Kurse 
das Lernziel nicht erreichen (gem. S. 12 und 13), 
wird der Sprachunterricht kostenlos verlängert, 
sofern dies betreffend der Aufenthaltsbewilligung 
möglich ist. Die Ko sten für Unterkunft, Mahlzeiten, 
Reisen und die Visakosten werden nicht durch EF 
übernommen. Die Teilnehmer müs sen ebenfalls 
mind. 80% aller Unter richtsstunden besucht, die 
Übungen erledigt und sich aktiv am Unterricht 
beteiligt haben.

24. Flugbuchungen
EF ist Vermittler von Flugreisen und vemittelt 
diese als Einzelleistung. EF übernimmt keinerlei 
Haftung für Ansprüche, die auf Flugarrangements 
zurückzuführen sind. Allfällige Ansprüche müssen 
ausschliesslich an die Fluggesellschaft gerichtet 
werden. Bei Umbuchungen oder Annullation gelten 
die strikten Regeln der gebuchten Fluggesellschaft, 
d.h. es können bis zu 100% des Ticketpreises ver-
rechnet werden.

25. Veranstalter
Veranstalter ist die EF Education First Ltd., Schweiz. 
Gegenüber den Kursteilnehmern bzw. seinen 
Erziehungsberechtigten haftet die EF Education 
AG Zürich, neben den Veranstaltern gemäss dem 
Schweizer Pauschalreisegesetz in vollem Umfang. 
Die Angaben dieses Kursprogrammes entsprechen 
dem Stand bei Drucklegung (29. Mai 2009). 
Gerichtsstand ist Zürich.

Dieser Prospekt und die darin enthaltenen Preise 
haben Gültigkeit vom:    
1. Oktober 2009 bis zum 30. September 2010
EF Education AG, Bärengasse 25, 8001 Zürich

Kursbeginn
Für alle Kurse ausser Sommerkurse,
montags ungerade Wochen:
2009: Sep 7, 21; Okt 5, 19; Nov 2, 16, 30; 
Dez 14, 28.  2010: Jan 11, 25; Feb 8, 22; 
Mär 8, 22; Apr 5, 19; Mai 3, 17; 31; Jun 14, 
28; Jul 12, 26; Aug 9, 23; Sep 6, 20; Okt 4, 
18; Nov 1, 15, 29; Dez 13, 27.  2011: Jan 
10, 24; Feb 7, 21; Mär 7, 21; Apr 4, 18; Mai 
2, 16, 30.

London, Brighton, Manchester, Malta, 
Boston, Los Angeles – Redondo Beach, 
Santa Barbara, Seattle, San Francisco – 
Fisherman’s Wharf, Honolulu, Toronto, 
Singapur, Sydney, Brisbane, München, Paris, 
Barcelona, Costa Rica, Shanghai.

Für alle Kurse ausser Sommerkurse,  
montags gerade Wochen:
2009: Sep 14, 28; Oct 12, 26; Nov 9, 23; 
Dec 7, 21.  2010: Jan 4, 18; Feb 1, 15; Mar 
1, 15, 29; Apr 12, 26; May 10, 24; Jun 7, 
21; Jul 5, 19; Aug 2, 16, 30; Sep 13, 27; 
Oct 11, 25; Nov 8, 22; Dec 6, 20.  2011: 
Jan 3, 17, 31; Feb 14, 28; Mar 14, 28; Apr 
11, 25; May 9, 23.

Oxford, Cambridge, Bournemouth, Bristol, 
Dublin, Kapstadt, New York, Miami Beach, 
Chicago, San Diego, San Francisco – Mills 
College, Vancouver, Perth, Auckland, 
Malaga, Quito, Nizza, Rom, Peking.

Für alle Sommerkurse ausser in Südafrika, 
Australien & Neuseeland 2010: Jun 7, 14, 
21, 28; Jul 5, 12, 19, 26; Aug 2, 9, 16, 23.

Für alle Sommerkurse in Südafrika, 
Australien & Neuseeland 2010: Jan 4, 11, 
18, 25; Feb 1, 8, 15, 22; Mär 1, 8, 15, 22.

Kursbeginn ist immer an einem Montag. 
Sollte ein Feiertag auf einen Montag fallen,  
ist der Kursbeginn am folgenden Dienstag. 
Genaue Informationen erhalten Sie in Ihrem 
EF Büro.



✄

Oxford
Brighton
Manchester
London  
Bournemouth
Bristol
Cambridge Uni.
Cambridge  
Dublin
St. Julian’s
Kapstadt
New York – EF International Campus 
Chicago
Boston
Miami Beach
San Diego – Alliant International Uni.

Los Angeles – Redondo Beach

Santa Barbara
San Francisco – Mills College

San Francisco – Fisherman’s Wharf

Seattle – Evergreen State College

Honolulu
Vancouver
Toronto
Sydney
Perth
Brisbane
Auckland
Singapur
Nizza
Paris
Barcelona
Málaga
Quito
Costa Rica
München
Rom
Shanghai
Peking

Oxford
Brighton
Manchester
London  
Bournemouth
Bristol
Cambridge Uni.
Cambridge  
Dublin
St. Julian’s
Kapstadt
New York – EF International Campus

Chicago
Boston
Miami Beach
San Diego – Alliant International Uni.

Los Angeles – Redondo Beach

Santa Barbara
San Francisco – Mills College

San Francisco – Fisherman’s Wharf

Seattle – Evergreen State College

Honolulu
Vancouver
Toronto
Sydney
Perth
Brisbane
Auckland
Singapur
Nizza
Paris
Barcelona
Málaga
Quito
Costa Rica
München
Rom
Shanghai
Peking

Schule und  
Kursart
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EF Anmeldeformular 2009-2010
Bitte füllen Sie dieses Anmeldeformular in Druckschrift aus (Namen bitte vollständig wie im Pass 
angeben!) und schicken oder faxen Sie dieses an eine der unten genannten Adressen.

Persönliche Angaben

❏ männlich    ❏ weiblich                                               

Vorname (wie im Reisepass)

Nachname

Strasse                                                             PLZ/Ort

Telefon (privat) Natel

E-Mail-Adresse 

Geburtsdatum Geburtsland

Nationalität Beruf 

Wie viele Jahre lernen Sie die Fremdsprache bereits?

Woher kennen Sie EF? 

Ich bin Raucher        ❏ Ja ❏ Nein

Gibt es gesundheitliche Umstände, auf die wir Rücksicht nehmen sollten?   ❏ Ja ❏ Nein 

Falls ja, bitte angeben (z.B. Allergie, Vegetarier):

Kursbeginn und Kursdauer

Kursbeginn (Tag/Monat/Jahr) Anzahl Wochen

Ich möchte folgendes Sprachexamen ablegen (nur bei Examenskurs ab 8 Wochen Kursdauer):

Cambridge (❏ FCE ❏ CAE ❏ CPE) ❏ TOEFL ❏ DELF ❏ DALF ❏ Andere

Versicherungen, Flüge und Transfer

Ich buche die EF Rücktrittskostenversicherung für CHF 95.- (obligatorisch) (S. 82)  ❏ Ja                  

Ich buche die EF kombinierte Reiseversicherung (obligatorisch) (Preise S. 82)   ❏ Ja 

Ich buche die EF Examens- und Arbeitsantrittsversicherung     ❏ Ja 

Ich buche den Transferservice bei Hinreise vom Flughafen zur Unterkunft   ❏ Ja

Ich wünsche, dass EF mir ein unverbindliches Flugangebot erstellt    ❏ Ja

 

Wenn ja: Hinreisedatum:                                      Rückreisedatum:                                                          

Ñ Ihre Unterschrift

Ich bevollmächtige EF, im Falle eines medizinischen Notfalls die notwendigen Schritte zu veranlassen. 

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Seite 82 gelesen und akzeptiert.

Unterschrift des Teilnehmers    Datum 

EF Internationale Sprachschulen:  

EF Sprachschulen Zürich EF Sprachschulen Luzern EF Sprachschulen Bern

Bärengasse 25  Haldenstrasse 4  Neuengasse 36

8001 Zürich   6006 Luzern  3011 Bern

Tel: 043 430 40 01  Tel: 041 417 46 77  Tel: 031 301 33 44

Fax: 043 430 41 00  Fax: 041 417 45 01  Fax: 041 301 98 44

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

 
Bitte senden Sie eine Broschüre auch an:                                     

Vorname                                                            Nachname 

Strasse

PLZ/Ort

Tel.-Nr. E-Mail


